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GREMIENWAHLEN 
Wahl für… Wer wählt? Wer kann gewählt werden? Wie oft? 

Klassenelternbeirat 
(KEB) 

- alle Eltern / Erziehungsberechtigten einer Klasse 
-- eine Stimme pro Kind 
-- es müssen mindestens fünf Stimmberechtigte anwesend sein 

alle Eltern / Erziehungsberechtigte der 
jeweiligen Klasse 

alle zwei Jahre 

Schulelternbeirat 
(SEB) 

- ist automatisch gewählt durch die Wahl als KEB 
-- nur die erstgewählten Mitglieder der KEB sind Mitglieder des SEB 

-- alle zwei Jahre 

Schulelternbeirats-
Vorsitz 
(SEB-Vorsitz) 

- alle Mitglieder des Schulelternbeirats (erster KEB) 
-- stellvertretender KEB hat Stimmrecht bei Abwesenheit des 
ersten KEB 

alle Mitglieder des Schulelternbeirats alle zwei Jahre 

Wahl der 
Elternvertretung für die 
Schulkonferenz 

- alle Mitglieder des SEB 
-- ein stellvertretender KEB hat nur Stimmrecht bei Abwesenheit 
des ersten KEB 

alle Eltern / Erziehungsberechtigten, deren 
minderjähriges Kind / minderjährige Kinder im 
aktuellen Wahljahr die Karlheinz-Böhm-Schule 
besuchen  

alle zwei Jahre 

Wahl der pädagogischen 
Vertretung für die 
Schulkonferenz 

- alle hauptamtlich Beschäftigten der Karlheinz-Böhm-Schule 
-- Lehrkräfte (beamtet / angestellt) 
-- UBUS-Kraft 
-- Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 

alle hauptamtlich Beschäftigten der Karlheinz-
Böhm-Schule 
-- Lehrkräfte (beamtet / angestellt) 
-- UBUS-Kraft (Schulsozialarbeit) 
-- Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) 

alle zwei Jahre 

 

http://www.karlheinz-böhm-schule.de/
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DIE SCHULKONFERENZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zusammensetzung der Schulkonferenz 
Beispielzahlen für eine Gremiumstärke von 11 Mitgliedern. 

Die maximale Anzahl kann auf 25 erhöht werden. 
 

Schulform Grundschule 
Schulleiter / Schulleiterin 1 

Lehrkräfte / UBUS / LiV 5 

Eltern 5 

Lernende 0 

 

insgesamt 11 
 

Bildquelle: Stadtelternbeirat der Stadt Wiesbaden 
a 

Welche Gesetze 
sind wichtig? 

Hessisches Schulgesetz §128-132 
Konferenzordnung §1 - §11 

Zusammensetzung aus 
folgenden Gruppen 

http://www.karlheinz-böhm-schule.de/
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-SchulGHE2022pG35
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/hevr-KonfOHEV7IVZ

